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Allgemeine Informationen  
nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten 
bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)

1.	 Identität des Versicherers
	� Ihr Vertragspartner ist die
	 Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG
	 Augustaanlage 25, 68165 Mannheim.
	� Sie hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Sitz und Register-

gericht sind in Mannheim (HRB 179).

2.	 Ansprechpartner im Ausland
	 Entfällt

3.	� Ladungsfähige Anschrift des Versicherers
	� Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG
	� Sitz und Registergericht: Mannheim HRB 179
	 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Armin Zitzmann
	 Vorstand: Dr. Georg Kayser (Sprecher), Ralf Beißer
	 Anschrift: Augustaanlage 25, 68165 Mannheim
	 Telefon: 0621/4204-0
	 Telefax: 0621/4204-650

4.	� Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers  
und zuständige Aufsichtsbehörde

	� Gegenstand der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG 
ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb einer Rechtsschutzver-
sicherung. 

	� Sie steht unter der staatlichen Aufsicht der Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Versicherungen, Graurhein
dorfer Str. 108, 53117 Bonn bzw. Postfach 1253, 53002 Bonn.

5.	 Zugehörigkeit zu einem Sicherungsfonds
	 Entfällt

6.	 Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
	� a)	� Die für das Versicherungsverhältnis geltenden Bedingungen 

sind den Ihnen ausgehändigten Unterlagen beigefügt. Auf 
Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung.

	 b)	� Angaben über die Art, den Umfang, die Fälligkeit und die 
Erfüllung der Leistung des Versicherers finden Sie in dem 
beigefügten Versicherungsschein sowie in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, besonderen Vereinbarungen und 
Klauseln.

7.	 Gesamtpreis der Versicherung
	� Den gesamten zu entrichtenden Beitrag für Ihren Rechtsschutzver-

trag können Sie dem beigefügten Versicherungsschein entnehmen. 
Falls Sie zusätzliche Leistungen (Zusatzversicherungen) eingeschlos-
sen haben, finden Sie an dieser Stelle auch die Aufteilung des 
Beitrags auf Haupt- und Zusatzversicherungen.

8.	 Zusätzliche Kosten
	� Zusätzlich zu dem unter Punkt 7 genannten Gesamtpreis der Versi-

cherung werden von uns keine weiteren planmäßigen Gebühren oder 
Kosten erhoben.

	� Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zusätz-
licher Verwaltungsaufwand verursacht wird, können wir die in solchen 
Fällen durchschnittlich entstehenden Kosten als pauschalen Abgel-
tungsbeitrag gesondert in Rechnung stellen. Dies gilt beispielsweise 
bei Erteilung einer Ersatzurkunde oder von Abschriften des Versi-
cherungsscheins, schriftlicher Fristsetzung bei Nichtzahlung von 
Folgebeiträgen, Verzug bei Folgebeiträgen, Rückläufern im Last-
schriftverfahren, Durchführung von Vertragsänderungen.

9.	 Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung
	� Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbeson-

dere zur Zahlungsweise der Beiträge, können Sie dem beigefügten 
Versicherungsschein sowie den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen und besonderen Vereinbarungen und Klauseln entneh-
men.

	� Insbesondere möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung des ersten Beitrags – solange die Zahlung 
noch nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten können. Ist der 
erste Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, 
sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Auch wenn Sie Folgebeiträge 
trotz unserer Mahnung nicht zahlen, können Sie den Versicherungs-
schutz verlieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Die Fälligkeit des Beitrags 
können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

10.	Befristung der Gültigkeitsdauer dieser Informationen
	� Die Ihnen zur Verfügung gestellten Verbraucherinformationen sind 

für den Zeitraum von 6 Wochen gültig, sofern der gewählte Tarif 
nicht früher für den Verkauf geschlossen werden muss.

11.	Kapitalanlagerisiko
	� Entfällt

12.	�Angaben über das Zustandekommen des  
Vertrages/Versicherungsschutzes

	� Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlossen 
worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, in dem 
beigefügten Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. 
Ihr Vertrag gilt als geschlossen, wenn wir Ihren Antrag auf Abschluss 
des Versicherungsvertrags angenommen haben bzw. wenn wir Ihre 
Annahmeerklärung zu unserem Antrag erhalten haben. Ist der erste 
Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, sind 
wir nicht zur Leistung verpflichtet (vgl. Punkt 9).

	� Vorbehaltlich Ihres Widerrufsrechts nach § 8 Versicherungsvertrags-
gesetz ist der Versicherer berechtigt, Ihren Antrag auf Abschluss 
eines Versicherungsvertrages bis zum Ablauf von 1 Monat anzuneh-
men.

	� Diese Annahmefrist beginnt mit dem Tag der Antragstellung.
	� Haben wir Ihnen einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungsver

trages unterbreitet, so halten wir uns 6 Wochen an diesen Antrag 
gebunden.

13.	�Widerrufsrecht
	� Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 

Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 
des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 
4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

	 Der Widerruf ist zu richten an:
	 Postanschrift: 
	 Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft
	 68148 Mannheim
	 Hausanschrift: 
	 Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft
	 Augustaanlage 25
	 68165 Mannheim
	 E-Mail: nrv@nrv-rechtsschutz.de
	 Telefon: 0621/4204-0
	 Telefax: 0621/4204-650
	 oder an die zuständige Generalagentur.
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	 Widerrufsfolgen
	� Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, 

und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Beiträge (Prämien im Sinne des Versicherungs-
vertragsgesetzes), wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des 
Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um 
einen Betrag in Höhe von 1/360 des im Versicherungsschein aus-
gewiesenen Jahresbeitrages pro Tag.

	� Bei vereinbartem Halbjahresbeitrag handelt es sich um einen Betrag 
von 1/180 des im Versicherungsschein ausgewiesenen Beitrages 
pro Tag, bei vereinbartem Vierteljahresbeitrag handelt es sich um 
einen Betrag von 1/90 des im Versicherungsschein ausgewiesenen 
Beitrages pro Tag und bei vereinbartem Monatsbeitrag handelt es 
sich um einen Betrag von 1/30 des im Versicherungsschein ausge-
wiesenen Beitrages pro Tag.

	� Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versi-
cherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurück-
zugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben 
sind.

	� Besondere Hinweise
	� Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden 

Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen 
Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag 
weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Monat.

14.	�Laufzeit des Vertrages
	� Den vereinbarten Versicherungsbeginn finden Sie im beigefügten 

Versicherungsschein. Dort ist auch der vereinbarte Ablauf der Ver-
sicherung angegeben.

15.	�Beendigung des Vertrages
	� Der vereinbarte Ablauf der Versicherung ist im Versicherungsschein 

angegeben.
	� Nähere Angaben zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen finden 

Sie in den beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
besonderen Vereinbarungen und Klauseln.

16.	�Abweichendes Recht bei Vertragsanbahnung
	� Entfällt

17.	� Vertragsklausel über das auf Ihren Vertrag anwendbare Recht 
und über das zuständige Gericht

	� Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. Informationen über das zuständige Gericht finden Sie 
in den beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

18.	�Sprache der Versicherungsbedingungen,  
der Kommunikation und dieser Information

	� Auf Ihren Vertrag findet die deutsche Sprache Anwendung. 
	� Das bedeutet, dass alle Vertragsunterlagen, wie zum Beispiel die 

Versicherungsbedingungen, diese Information und die übrigen Ver-
braucherinformationen, und auch die Kommunikation während der 
Laufzeit Ihres Vertrages in deutscher Sprache verfasst sind bzw.
erfolgt.

19.	�Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
	� Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann 

e. V. Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche Streit-
schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.

	� Den Ombudsmann der Versicherungen erreichen Sie wie folgt:
	 Tel.:	 0800 3696000 (kostenfrei)
	� Falls Ihr Telefondienstanbieter oder der Netzvertrag keine Verbindung 

zu 0800er-Nummern ermöglicht oder wenn Sie aus dem Ausland 
anrufen, erreichen Sie den Ombudsmann kostenpflichtig 

	 unter 	 +49 30 206058-99. 
	 Oder im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de.
	 Fax: 	 0800 3699000 (kostenfrei)
	 Post:	 Versicherungsombudsmann e. V.
		  Leipziger Str. 121
		  10117 Berlin
		  E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

	� Von der Inanspruchnahme des kostenlosen außergerichtlichen 
Streitschlichtungsverfahrens unberührt bleibt die Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten.

20.	�Beschwerdemöglichkeit bei der Aufsichtsbehörde
	� Bitte richten Sie bei Unstimmigkeiten Ihre Beschwerden vorrangig 

an uns oder den betreuenden Vermittler. Darüber hinaus haben Sie 
die Möglichkeit, sich an die unter Punkt 4 genannte zuständige 
Aufsichtsbehörde zu wenden.
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Produktinformation Rechtsschutzversicherung

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten 
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Infor-
mationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt 
ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beige-
fügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten 
Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1.	 Um welche Art der Versicherung handelt es sich?
	� Die von Ihnen gewünschte Versicherung ist eine Rechtsschutz

versicherung, die folgende Versicherungsarten umfasst:

	 	 Verkehrs-Rechtsschutz 

	 	 Fahrer-Rechtsschutz

	 	 Verkehrs-Rechtsschutz für die Familie 

	 	 Privat- und Berufs-Rechtsschutz
		  	 Ausschluss Arbeits-Rechtsschutz

	 	 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz
		  	 Ausschluss Arbeits-Rechtsschutz

	 	 Privat-Rechtsschutz Nichtselbstständige ab 50
		  	 Einschluss Berufs-Rechtsschutz
		  	 Einschluss Verkehrs-Rechtsschutz

	 	 Miet-/Eigentümer-Rechtsschutz	

	 	 Vermieter-Rechtsschutz

	 	 XXL-Baustein zu 

	� Grundlage Ihrer Rechtsschutzversicherung sind der Antrag, der 
Versicherungsschein und etwaige Nachträge sowie die Allgemeinen 
Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung, NRV 2011 Plus.

2.	� Welche Risiken sind versichert, welche Risiken sind nicht 
versichert?

	� Die Lebensumstände, aus denen rechtliche Auseinandersetzungen 
und damit verbundene Kosten entstehen können, sind vielfältig. 
Deshalb bieten wir Rechtsschutz für unterschiedliche Gebiete an, 
je nach Ihren persönlichen Umständen.

	� Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen zur Wahrnehmung 
Ihrer rechtlichen Interessen und tragen die erforderlichen Kosten 
(z. B. Anwaltsgebühren und Gerichtskosten) im vereinbarten Umfang 
bis zur vereinbarten Versicherungssumme.

	� Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und den §§ 21 bis 
29 der Allgemeinen Rechtsschutzbedingungen NRV 2011 Plus.

	� Bestimmte Kosten sind nicht im Leistungsumfang der Versicherung 
enthalten, zum Beispiel eine vereinbarte Selbstbeteiligung. Beson-
ders weisen wir darauf hin, dass bei einem Vergleich von Ihnen 
selbst zu tragende Kosten entstehen können. Um dies zu vermeiden, 
nehmen Sie bitte vor Abschluss des Vergleiches Kontakt mit uns 
auf.

	� Rechtliche Auseinandersetzungen oder Beratungsbedarf können 
mehrere Ursachen haben. Versicherungsschutz besteht, wenn die 
erste Ursache nach Beginn des Versicherungsschutzes liegt. Be-
achten Sie bitte, dass in bestimmten Fällen eine Wartezeit vereinbart 
ist: Versicherungsschutz besteht, wenn die erste Ursache nach 
Ablauf der Wartezeit eingetreten ist. 

	� Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 4 Absatz 1 der Allgemeinen 
Rechtsschutzbedingungen NRV 2011 Plus. Ihrem Antrag können Sie 
weitere Einzelheiten entnehmen (z. B. Versicherungssumme, Selbst-
beteiligung).

3.	� Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und  
was sind die Folgen unterbliebener oder verspäteter Zahlung?

	� Die Höhe des bzw. der von Ihnen zu entrichtenden Beiträge ist ab-
hängig vom konkret gewählten Versicherungsschutz und der Art der 
Zahlungsweise.

Beitrag der von Ihnen gewünschten Versicherungsarten gemäß der 
von Ihnen gewählten Zahlungsweise:

Rechtsschutzversicherung, Beitrag einschließlich Versicherungsteuer 

 c

Miet-/Eigentümer-Rechtsschutzversicherung	

 c

Vermieter-Rechtsschutz

 c

Gesamtbeitrag

 c

Beitragsfälligkeit 	  jährlich 	 □  ½-jährlich 
	  ¼-jährlich	 □  monatlich

Jeweils zum  und 
	
Erstmals zum Versicherungsbeginn: �   

(TT.MM.JJJJ)

	� Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens 
zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren 
Beiträge sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen.

�
	� Falls Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie 

bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.
	� Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht 

rechtzeitig zahlen, können wir so lange vom Vertrag zurücktreten, 
wie Sie nicht gezahlt haben. Auch der Versicherungsschutz beginnt 
erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns.

	� Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir 
Sie auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindes-
tens zwei Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kün-
digen.

	� Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und § 9 der Allge-
meinen Rechtsschutzbedingungen NRV 2011 Plus.
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4.	 Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
	� Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müss-

ten wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben 
wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.

	� Nicht versichert sind insbesondere die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen in ursächlichem Zusammenhang mit 

	 –	 dem Erwerb oder der Veräußerung eines Baugrundstückes,
	 –	� der Planung und Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudetei-

les,
	 –	� genehmigungs- und/oder anzeigepflichtigen Umbaumaßnah-

men,
	 –	� der Finanzierung eines Baugrundstücks oder Gebäudes sowie 

dessen Umbaus,
	 –	� Spiel- oder Wettverträgen, Gewinnzusagen sowie Termin- oder 

vergleichbaren Spekulationsgeschäften.

	� Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine 
vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte 
§§ 3 und 5 Absatz 3 und 4 der Allgemeinen Rechtsschutzbedingun-
gen NRV 2011 Plus.

5.	� Welche Pflichten haben Sie beim Vertragsschluss und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

	� Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie 
die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsge-
mäß und vollständig beantworten. Wenn Sie bereits rechtsschutz-
versichert sind oder waren, nennen Sie uns bitte die 
Rechtsschutzversicherer, bei denen Sie oder Ihr Ehe- oder Lebens
partner versichert waren. Unrichtige Angaben können zur Anfechtung 
des Vertrages führen.

	 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

6.	� Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und 
welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

	� Wenn Ihre im Versicherungsantrag oder später zum Vertrag gemach-
ten Angaben aufgrund geänderter Umstände angepasst werden 
müssen, sprechen Sie uns bitte an.

	� Haben Sie den Verkehrs-, Fahrer- oder Fahrzeug-Rechtsschutz ver-
sichert, müssen Sie beispielsweise dafür Sorge tragen, dass der 
Fahrer die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat. Tun Sie dies nicht, 
kann eine Verletzung der Pflichten schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. 

	� Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können 
wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen.

	� Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 11 und §§ 21 Absatz 8, 22 
Absatz 5, 26 Absatz 5, 27 Absatz 5 § 28 Absatz 6 der Allgemeinen 
Rechtsschutzbedingungen NRV 2011 Plus.

7.	� Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und welche Folgen 
können Verletzungen dieser Pflichten haben?

	� Bitte setzen Sie sich schnellstens mit uns in Verbindung, um die 
Reichweite des Versicherungsschutzes abzuklären. Gerne helfen 
wir Ihnen auch bei der Auswahl eines kompetenten Fachmannes für 
Ihr Rechtsproblem. 

	� Selbstverständlich müssen Sie uns und Ihren Anwalt vollständig 
und wahrheitsgemäß über den Sachverhalt informieren. Eine Ver-
letzung der Pflichten kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie 
haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren 
Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren.

	� Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 17 der der Allgemeinen Rechts-
schutzbedingungen NRV 2011 Plus.

8.	 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
	� Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein an-

gegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrages rechtzeitig 
erfolgt. Den in dieser Information angebotenen Zeitpunkt für den 
Beginn Ihres Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte Ziffer 3 
dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit 
und -ende.

	� Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert 
er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir 
den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Ver-
tragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als 
drei Jahren, können Sie diesen schon zum Ablauf des dritten oder 
jedes darauffolgenden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, 
dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der ersten 
drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit oder jedes darauffolgenden Jahres 
zugehen muss. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und 
§ 8 der Allgemeinen Rechtsschutzbedingungen NRV 2011 Plus.

9.	 Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
	� Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungs-

möglichkeiten zum Ablauf des Vertrages stehen Ihnen weitere 
Kündigungsrechte zu, z. B. bei einer Beitragsanpassung, einer Bei-
tragserhöhung wegen einer Gefahrerhöhung oder einer unberech-
tigten Ablehnung des Versicherungsschutzes; ferner können Sie 
oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündigen, wenn wir innerhalb 
von zwölf Monaten für mindestens zwei Rechtsschutzfälle die Leis-
tungspflicht bejaht haben.

	� Einzelheiten entnehmen Sie bitte §§ 10, 11 und 13 der Allgemeinen 
Rechtsschutzbedingungen NRV 2011 Plus.
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Erläuterungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Dies gilt 
insbesondere für unsere Fragen zu etwaigen Vorversicherungen sowie 
Anzahl und Art Ihrer Rechtsanwaltsbesuche. Fragen wir nach Ihrer Ver-
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach, sind Sie 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird?

Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag 
zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz 
noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rück-
trittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten.
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir 
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch 
zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht 
richtig angegebene Umstand
	 –	� weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs

falles
	 –	� noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-

pflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.

Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche 
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, 
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen hin Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos 
verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als zehn 
Prozent oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos 
kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinwei-
sen.

Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die 
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begrün-
dung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für 
diese die Frist nach Satz 1 noch nicht verstrichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahr
umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt 
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 
Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt haben.

Vertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person 
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kün-
digung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung 
unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Vertreters auch als Ihre 
eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, 
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Vertreter noch Ihnen Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit angelastet werden kann. 



7Verbraucherinformation |

Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mithilfe der elek-
tronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Ver-
tragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch 
bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor 
missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. 
Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird 
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine 
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewil-
ligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, 
wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnis-
ses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder 
soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle 
erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Ver-
arbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung 
und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbei-
tung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach 
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des 
Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und 
Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren 
jederzeit möglichen Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu 
und Glauben unterliegt. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung 
ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertrags-
abschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwil-
ligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem 
begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung 
beschrieben, erfolgen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
	� Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 

Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter wer-
den zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer 
(Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, 
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, 
z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes ge-
führt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre 
Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. 
den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung 
Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf 
einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
	� Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets 

auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. 
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rück-
versicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen 
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, 
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre 
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schaden-
beurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich 
die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
	� Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antrag-

stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer 
alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung 
wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krank-
heiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige 
andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder 
gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle 
Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder 
um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu 
schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft 
zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 
gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines 
Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und 
Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schaden-
tag.

4. Hinweis- und Informationssystem 
	� Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem 

der Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir – ebenso 
wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken. Verträge 
werden gemeldet, wenn ungewöhnlich häufig Rechtsschutzfälle ein-
treten. Sollten wir Sie an das HIS melden, werden wir Sie darüber 
benachrichtigen. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines 
Versicherungsvertrages richten wir Anfragen zur Ihrer Person an das 
HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Erhalten wir einen 
Hinweis auf risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir 
von Ihnen zusätzliche Informationen zu dem konkreten Grund der 
Meldung benötigen. 

	� Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 
www.informa-irfp.de.
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5. Datenverarbeitung 
	� Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachver-

sicherungen) werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen 
betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz 
anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unterneh-
mensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne 
Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. 
So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie 
Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; 
und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr 
Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen 
Datensammlung geführt. 

	� Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, 
Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unter-
nehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post 
immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der 
zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in 
Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übrigen 
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur 
von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.

	� Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jewei
ligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, 
spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. 
Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder Bonitäts
daten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jewei-
ligen Unternehmen.

	 Wir kooperieren zurzeit mit folgenden Unternehmen:
	 Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG
	 VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a. G.
	 Stuttgarter Lebensversicherung a. G.
	 Mannheimer AG Holding

	� Die Zusammenarbeit besteht dabei in der Vermittlung unserer Pro-
dukte und der weiteren Betreuung der so gewonnen Kunden. So 
vermitteln die genannten Unternehmen unsere Versicherung als 
Ergänzung zu den eigenen Versicherungsprodukten. Für die Daten
verarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden Ausfüh-
rungen unter Punkt 6.

	� Unser Inkassodienstleister ist die JURCASH GmbH. Dieser führt die 
vertraglich vereinbarten Inkassodienstleistungen durch.

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
	� In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch einen Ver-

mittler unserer Kooperationspartner betreut. Vermittler in diesem 
Sinne sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften.

	� Um seine Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der 
Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und 
Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versi-
cherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und 
Höhe von Versicherungsleistungen.

	� Die Vermittler verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten 
im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden selbst. 
Auch werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten 
informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, 
die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheits-
pflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
	� Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz ne-

ben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft 
sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.

	� Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden 
Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres 
Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer 
gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.


